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Nr. 234.
Amtlicher Teil.

Bekanntmachung.

Nm Angabe öes Aufenthalts folgender Personen, welche sich der
Kürsorge für hilfsbedürftige Angehörige entziehen, wird ersucht:

1 Des Büffetiers Albert Berger , geb. am 28. Februar 1872
su Feuerbach. — 2. des Schlossers Georg Brrghos. geboren an:
20 August 1871 su Wiesbaden . — 3. der ledigen Emma Best, ge¬
boren am 25. September 1883 zu Baden -Baden. — 4 des Tag-
löbners Franz Beuth . geboren am 22. August 1867 zu Praunheim.
— 5 des Taglöbners Joh . Bickcrt. geboren am 17. März 1886 zu
Schlitz. — 6. der ledigen Dienstmagd Karoline Bock, geboren am
11 Dezember 1864 zu Weilmünster . — 7. des Kesselschmieds Emrl
Bohl. geb. am 11. Juni 1878 zu Breslau . — 8. der ledigen Marie
Bahn, geboren am 9. März 1884 zu Laufcrbach. — 9. der ledigen
Dienstmagd Anna Bongartz . geboren am 4. März 1887 zu Mainz.
— 10 der ledigen Antoinetta Bruisma . geboren am 9. Oktober
1886 zu Grafcnbage . — 11. des Buchhalters Karl Buch, geboren
am 29 April 1880 zu Nieöerhofheim. — 12. des Taglöbners
Albert ' Dietrich, geboren am 24. November 1876 zu Grafen-
dornau — 13. des Taglöbners Robert Ewald, geboren am
80 Juli 1874 zu Posen. — 14. des Mühlenbaners Wilh. Favh,
geboren am 9. Januar 1868 zu Oberofileiden. — 15. des Tag¬
löbners Mar Gacbcl. geboren am 22. Juni 1876 zu Brieg. —
16 der Reisenden Rossne Göbcl. geboren am 28. November
1891 zu Wiesbaden. — 17. der geschiedenenEhefrau des Albert
Anaust Gotthardt . Susanne geb. Heinickel. geboren am 29. Januar
187Z zu Germersbeim . — 18. des Fuhrmanns Wilhelm Gruber.
geboren am 27. Mai 1864 zu Eschenhahn. — 19. des Zimmer¬
mädchens Katharina Grünling , geboren am 26. September 1882
zu Durmersheim . — 20. Klara Hermann , geboren am 31. März
1889 zu Wiesbaden. - -- 21. Josef Hundlcr . geboren am 9. No¬
vember 1881 zu Görsroth . — 22. August Keim. geb. am 29. Mai
1873 zu Bierstadt . — 23. der Reisenden Else Kirchner, geboren
am 22 Avril 1889 zu Stuttgart . — 24. der ledigen Anna Klein,
geboren am 25. Februar 1882 zu Ludwigsbafen. — 25. des
Kutschers Ernst König, geboren am 30. September 1883 zu Wies¬
baden — 26. des Schuhmacher? Wilhelm Krüger , geboren am
->7 Februar 1864 zu Kirn . — 27. des Taglöhners Josef Knbicki.
geboren am 5. März 1878 zu Gnesen. — 28. Albert KüvvrrS.
geboren am 17. Dezember 1865 zu Königswinter . — 29. Ebristian
Küster, geboren am 7. Januar 1875 zu Düsseldorf. — 30. des
Glasrcinigers Heinrich Kuhmann , geboren am 16. Juni 1875
zn Biebrich. — 31. der Plätterin Anna Kniak. geboren am
15. Oktober 1876 zu Sommin . — 32. des Kürschners Otto Kunz,
geboren am 6. September 1883 zu Aussig. — 33. des Reisenden
Bruno Leißner, geboren am 23. November 1866 zu Rauhe. —
34 des Tagiöhners Adols Lewalter , geboren am 19. Sevtember
1873 zu Weinbach. — 35. öes Taveziereraebilfen Wilh. Manbach.
geboren am 27. März 1874 zu Wiesbaden. — 36. der ledigen
Ludiska Marschall. geboren am 24. November 1877 zu Bauerbach,
— 37. des Taglöbners Karl Müller , geboren am 17. Oktober 1868
zu Maven — 38. der Dienstmagd Katharine Müller , geboren am
9 Januar 1889 zu Laibach. — 39. deS TaglöKnerS Jakob
Münnicker. geboren am 2. März 1879 zu Biebrich a. Rb. —
40. de? Rhabanus Nauheimer , geboren am 28. August 1874 zu
Winkel. — 41. des Kaufmanns und Kellners Hermann Nestle,
geboren am 5. Dezember 1882 zu Main, . — 42. des Taglöhners
Philipp Nenmann, geboren am 26. Avril 1871 hier , -rr  43 . der
Dienstmagd Mathilde Newel, geboren am 12. Mai 1866 zu Craack
— 44. der Ehefrau des Georg Polster . Babette geb. Leb, geboren
am 25. Januar 1884 zu Hettenhausen. — 45. des Kammbauers
Wilhelm Relchardt. geboren am 26. Jnli 1853 zu Aschersleben. —
46. des Tavezierergebilfen Otto Reihner . geboren am 3. März
1885 zu Altena . — 47. der ledigen Schneiderin Dorothea Rörig,
oeboren am 11. Avril 1886 zu Biel" ich a. Rh. — 48. der ledigen
Bertha Rübmling . geboren am 29. Mai 1894 zu Nenmandrum . —
49. des Taglöhners David Ruwedel . geboren am 31. Januar 1881
zn Wisver . — 50. Wilhelm Schilling, geboren am 18. November
1866 zu Wiesbaden. — 51. der Dienstmagd Elise Kckipner,
geboren am 27. Januar 1894 zu Dotzheim. — 52. des In¬
stallateurs Heinrich Schmieder. geboren am 17. März 1872 zn
Krotzingen. — 53. des Fuhrmanns Karl Schmidt, geboren am
21 Mai 1856 zu Colmar i. E. — 54. des Monteurs August
Schmitt, geboren am 3. Juni 1880 zu Wiesbaden. — 55. der
ledigen Anna Schneidereit , geboren am 27. Dezember 1881 ZN
Aiblan — 56. der lediaen Karoline Schöffler. geboren am
20. März 1879 zu Weilmünster . — 57. de? Kutschers Mar
Schönbanm, geboren am 29. Mai 1877 zu Oberbollendors. —
58. der Witwe des Heinrich «Schwarz. Auguste geh. Henh. geboren
am 18 Juni 1875 zu Hochbcim. 5g. der Dienstmagd Anna
Tbeobokd. geboren am a. Januar 1886 zn Frankfurt a. M. —
60 des Dggsöbners Wilhelm Urban , geboren am 3. Dezember
-187? zn Würges . — 61. Jobann Belte , geboren am 31. Juli 1872
zu Karlsruhe . — 62. des TaalöbncrS Eb- istian Vo-el. geboren
am 9. Sentcmbcr 1868 zu Weinbera . — 63. der Elise g-ngnnt
L»cia BSlk->-. geboten am 3. März 1862 zn Marburg . — 64. der
Büsfeticre Marie Weikchedel. geboren am 8. Sevtember 1894 zu
Mainz . — 65. des TagiöbnerS Friedrich Wille. aebor-n am
9 August 1882 zu Nenukirchen. — 66. de« Agenten Michael
Wirtb. geboren am 16. März 1854 zu Geroda.

Wiesbaden, den 1. Oktober 1912. 36338
Der Magistrat . Armenverwaltung.

Anfsorderung.
Die Bcrllcherung von Gebäuden gegen Feuerschaden betr.
Die Gebäudebesttzer werben hierdurch ersucht. Anmeldungen

Megcn Erhöhung. Aushebung ober Veränderung bestehender Ge-
häudeversschernngen, sowie Nenansnabmen von Gebäuden in die
Nassauische BrandvcrstcherungS -Anstalt für da? Jahr 1913 Im
Ratbairse. Zimmer 42. in den Vormittagsdienststunden bis zum
20. Oktober b. I . machen zu wollen.

Es handelt stch nm Gebäubeaufnahmen vv„ die gelegentlich
des allgemeinen jährlichen Runbganges mit Wirkung vom 1. Ja¬
nuar 1913 erfolgen sollen. 38319

Wiesbaden. 16. September 1912.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Montag , den 7. Oktober d. I .. vormittags 19 Uhr, soll

der große Weiber hinter der LeichtweiShöhle im Distrikt Alter»
weiher im Rathause , Zimmer Nr . 44 zum Zwecke der EiS-
gcwinnung neu verpachtet werden.

Wiesbaden, den 3. Oktober 1912.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Betr . Straßenbenennung.

Laut Magistratsbeschluß soll der projektierte Straßenzug vom
Straßburger Platz ab in Fortsetzung der Klarenthaler Straße
den Namen „Scklangenbaber Straße " erhalten.

Wirsbad« », den 4. Oktober 1912. 36492
Städtisches Straßenbauamt.

Konstituierung der Photographen -Zwangsinnung.
Nachdem das Statut der Photographen-Zwangs -Jnnung für

die Kreise Wiesbaden Stadt und Land, Untertaunus , Rheingan.
St . Goarshausen . Unter - und Oberlahn . Limburg, Unter- und
Oberwesterwald und Westerburg mit dem Sitze in Wiesbaden die
Genehmigung öes Bezirksausschusses erkalten hat, werden alle
diejenigen, welche innerhalb des Jnnungsbezirkes das Photogra-
vbcngewerbe als stehendes Gewerbe selbständig betreiben, d. h.
alle diejenigen, welche gewerbsmäßig Photographien anfertigen,
vergrößern und sie verkaufen, zu einer Versammlung berufen auf
Donnerstag . 17. Oktober l. I ., nachmittags 3 Uhr im Rathause,

Zimmer Nr. 86.
Tagesordnung:

Konstituierung der Innung und Wahl des JnnungsvorstanbeS.
sowie tunlichst auch der Inhaber der übrigen Jnnunasämter
(8 27 ff. des JnnungSstatuis ).

Pünktliches und vollzähliges Erscheinen der Jnnungsmit-
glieder darf unter HlniociS auk die Bestimmung in 8 22 Absatz 2
öes Statuts erwartet werden. 36339

Wiesbaden , den 2. Oktober 1912.
Der Jnnungskommissar.

__ Sees,  Stadtrat. _
Verdingung.

Die Glaserarbeiten — Los I bis III — für den Neubau der
Schweinekchlachthalle auf dem städtischen Schlackt- und Viehhof
dahier sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können während der
Vormittagsdienststunden im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 19
Zimmer Nr . 9 «ungesehen. die Annebotsunterlagen ausschließlich
Zcichrinngen auch von dort gegen Barzahlung oder bestellgelöfreie
Einsendung von 59 Pfg . bezogen werden.

Verschlossenennd mit der Aufschrift ,.S . A. 54 Los . . . ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 11. Oktober 1912. vormittags 9 Uhr.
hierher einznreichcn.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter Einhaltung der
obigen LvS-Rcibenfolge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter.

Nur die mit dem vorgcschriebenen und ausgcsüllten Ber-
dingungsformnlar eingerrichten Angebote werden berücksichtigt.

Znschlagsfrist 30 Tage . 36379
Wiesbaden , den 3. Oktober 1912.

_ Städtisches Sochbauamt.
Amtliche Bekannt machitnen  der Königliche«

Poli ^eidirektton
Bekanntmachung.

Alle Wandergcwcrbetreibenbcn , die für das nächste Kalender¬
jahr — also für 1913 — die Erteilung eines Wandergewerbe»
bezw. Gewerbescheins wünschen, werden anfgesoröert, ihre dies¬
bezüglichen Anträge spätestens in der ersten Hälfte des Monats
Oktober d. I . auf dem Bureau deSienigen Polizei-Reviers zu
stellen, in dessen Bezirk ihre Wohnung belegen ist.

Bei Stellung des Antrages ist die für den Wandergewerbe-
schein nach Ziffer 2 und 3 der Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 4. März d. I . (ReichSgesetzblatt Seite 189) erforderliche
unanfgezogene Photographie in Bisitenkarienformat beizubringen.
Die Photographie muß äbniich und gut erkennbar sein, eine Kopf-
große von mindestens 1.5 Zentim . haben und darf in der Reges
nicht älter als 5 Jahre sein. Bet gemeinsamen Wanderoewrrbe-
scheinen (8 60 d Absatz 3) genügt die Photographie des Unter-
nebmers , wenn ein Unternehmer nicht vorhanden ist, die eines
Mitgliedes . , „ e

Abwesende können die Anträge auS durch ihre am Wohnorte
befindlichen Angehörigen cinbringen lassen.

Nur bei Einhaltung der angegebenen Frist ist mit Sicherheit
darauf zu rechnen, daß die beantragten Scheine noch vor dem
l . Jannar k. I . auf der zuständigen Hebestelle , ur Einlösung
bereit liegen werden . ^ , . _ .

Es wird gleichzeitig ausdrücklich darauf lnngewiesen. daß der
Gewerbebetrieb im Umberziehcn nicht früher begonnen werden
darf , als bis der Gewerbetreibende im Besitze deS Scheines ist.

Wiesbaden , den 1. Oktober 1912. 86340
Der Post» ,-Präsident.

von S ch en ck._
Amtliche Bekanirtmachnnqe« »er Nachbarorte.

Personenstandsaufnahme 1912.
Die Aufnahme des Personenstandes für die Einkommensteuer-

Veranlagung für das Steueriakr 1913 findet am
Dienstag , den 18. Oktober 1912

statt und zwar gelangen Hansltstcn znr Verivenbung. Die For¬
mulare werben den HansbaltungSvorstänöen rechtzeitig zugebcn.
Die Ausfüllung bat nach dem Stande am 15. Oktober 1912 z»
erfolgen. An diesem Tage werben die Listen wieder abgebolt.
ES wird darauf hingewicsen. daß znr Vermeidung von Wei-

und Rückfragen die besten sorgfältig ausmfüllen ünd.
Insbesondere sind die Sanshaltungsvorstände gehalten,

darauf zu achten, daß die Hausnummern , die Konfession und die
Staatsangehörigkeit genau verzeichnet ssnb. Im übrigen stnd
sämtliche Personen verpflichtet, den mit der Ausnahme des Per-
sonenstandes betrauten Beamten die geforderten Auskünfte ,n
erloilLn.

Wer für die Zwecke seiner Haushaltung oder bei Ausübung
seine« Berufes oder Gewerbes aickere Personen bauernd gegen
Lohn beschäftigt, ist verpflichtet, über da? Einkommen, sofern es
den Betrag von iährlich 3990 M nicht übersteigt, auf Verlangen
Ausknnst zu erteilen . , . . «

Wer die von ibm geforderte Auskunft verweigert oder ohne
genügenden Entschulbignngsarund in der gestellten Frist gar nickst
oder unrichtig ober unvollständig erteilt , wird mit Geldstrafe

,u 899 Mark bestraft.
Die den Hansiisten beiacfügten Formulare enthalten An-

aaben. welche zur Vervollständigung der polizeilichenMeldeamts-
Register unerläßlich stnd. Es wird deshalb um genaue Aus¬
füllung bringend ersucht.

Sonnenberg , den 28. Sevtember 1912. 7/1
Der Gemeinbrvorstand.

_ Buckelt. _
Bekanntmachung.

betreffend die Wahl der Vertrauensmänner nnd Ersatzmänner
sß8 148 ff. de» WerstckerunaSgesetzeS für Angestellte) .

Die Wahl der Vertrauensmänner nnd Ersatzmänner für die
Angestelltenverstckernna für die Amtsdauer Vom 1. Januar 1913
bis 31. Dezember 1918 findet statt:
für die Arbeitgeber _ . ..

am Sonntaa . den 8. No», b. I . von 2 bis 4 Uhr nachmittags,
für die Angestellte« _ . ..

nm Sonntag , den 3. Nov. d. I . von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
Gewählt wird : . _ , .

für sämtliche im Landkreis Wiesbaden liegenden Gemeinden
mit Ansnabme der Stabt Biebrich, die einen eigenen Wabl-
bezirk bildet , tm Kreishause ,v Wiesbaden, Lessinastrabe Nr . 16.
sKreisauSschuß-Sitznnossaal Zimmer Nr . 16.)
Es stnd an wäblen 6 Vertrauensmänner nnd 12 Ersatzmänner.
Die Vertrauens - nnd Ersatzmänner werden ie zur Hälfte

m,S den verssckerten Angestellten, die nickt Arbeitgeber ssnb. und
aus den Arbeitgebern der versickerten Angestellten gewählt-

Die Vertrauens - und Ersatzmänner aus den Arbeitgebern
werden von den Arbeitgebern der verssckerten Angestellten, die
übrigen von den versicherten Angestellten gewählt.

Wahlberechtigt sind volljährige Deutsche, männlichen und
weiblichen Geschlechts, sofern sie zu den versicherten Angestellten
oder deren Arbeitgebern gehören und im Bezirke deS Wahl¬
bezirks Wiesbaden Land wohnen.

Wahlberechtigt als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht als
Angestellte wahlberechtigt ssnb — auch

1. o,e geletzlickien Vertreter geschäftsunfähiger und besckränkt
geschäftsfähiger natürlicher Personen,

2. bei juristischen Personen die Mitglieder des Vorstandes , bei
Gesellschaften mit beiKränkter Haftung die Geschäftsführer,
bei anderen Handelsgesellschaften die persönlich haftenden
Gesellschafter, soweit sie nicht von der Vertretung ausge¬
schlossen sind. Sind hiernach für eine juristische Person oder
Gesellschaft mehrere wahlberechtigte Personen vorhanden , so
darf nur eine von ihnen das Wahlrecht ansübcn.

Wählbar sind nur Versicherte, die nicht Arbeitgeber stnd. und
Arbeitgeber der versscherten Angestellten, die im Bezirke des Land¬
kreises Wiesbaden iansschlicblich der Stadt Biebrich ' wohnen oder
ihren Betriebssstz haben.

Wählbar als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht als An¬
gestellte wählbar sind — auch:

1. die gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und beschränkt
geschäftsfähiger natürlicher Personen,

2. die Mitglieder des Vorstandes einer juristischen Person , die
Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
die persönlich haftenden ©cfcflfdioftcr bei anderen Handels¬
gesellschaften. soweit sie nicht von der Vertretung aus¬
geschlossen ssnb,

3. die bevollmächtigten Betriebsleiter.
Weder wahlberechtigt noch wählbar ist. wer

1. infolge strafgerichtlichcr Verurteilung die Fähigkeit zur Be¬
kleidung öffentlicher Aemter verloren bat ober wegen eines
Verbrechen -̂ oder Vergebens, bas den Verlust dieser Fähig¬
keiten zur Folge haben kann, verfolgt wird, falls gegen ihn
das Hauvtverfabren eröffnet ist.

2. infolao gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein
Vermögen beschränkt ist.

Angestellte, die nach 6 399 des Versscherungsgesetzes für An¬
gestellte von der Reitrageleistung befreit ssnb, stnd sowohl wahl¬
berechtigt als auch wählbar.

Gewählt wird schriftlich nach den Grundsätzen der Ver¬
hältniswahl.

Die Wahlberechtigten werden ausgcfordert. Vorschlagslisten
für die Wahl bis spätestens 8 Wochen vor dem Wahltag bei
dem Unterzeichneten Wahlkciter. Kgl. Landrat zu Wiesbaden,
einznreichen.

Die Vorschlagslisten ssnb für die Arbeitgeber nnd di« ver-
stcherten Angestellten getrennt aufzustellen. Jede Vorschlagsliste
soll mindestens soviel Namen enthalten, als VertranensmSnner
nnd Ersatzmänner zu wäblen stnd: ste darf höchstens die doppelte
Zahl solcher Namen aufweisen.

Die Voraeicklagenen sind nach Vor» nnd Zunamen . Stand
oder Berns und Wohnort zu bezeichnen unb in erkennbarer
Reibenfolgc aufzuführen . Mangels anderer ausdrücklicher Er-
klärung wird angenommen, daß die an erster Stelle Aufgefllbrten
als Vertrauensmänner vorgcfcklagen werden.

Die Vorschlagslisten müssen von mindestens fünf Wahl»
berechtigten unter Benennung eine» für weitere Berbandlungen
bevollmächtigten Vertreters unterschrieben sein.

Die Vorschlagsliste soll die Wäblervereintgung. von der ste
ausaebt . nach unterscheidenden Merkmalen kenntlich macken.

Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet, so
wird seine Unterschrift aus allen Vorschlagslisten gestrichen.

Die Vorschlagslisten stnd ungültig, wenn ste verspätet ein-
gereicht werben oder wenn ste nicht vorschriftsmäßig unter¬
schrieben stnd und der Mangel nickt rechtzeitig behoben wird.

Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der Weise mit¬
einander verbunden werden, daß ste den Vorschlagslisten anderer
Wählerverein ianngen gegenüber als eine einzige Vorschlagsliste
gelten. In diesem Falle müssen die Unterzeichnerder Vorschlags¬
listen oder die bevollmächtigten Vertreter übereinstimmend svä-
testenS biS »nm Ablauf des elften Tage? vor dem ersten Wabl-
tag die Erklärung abgeben. daß die Vorschlagslisten miteinander
verbunden sein sollen. Andernfalls ist die Erklärung über die
Verbindung ungültig.

Wird von den Arbeitgebern oder von den versscherten An¬
gestellten bis rnm 13. Oktober er. nnr eine Vorschlagsliste ein-
arreickt. so findet für dir beireffenbe Gruppe keine Wahl statt.
Die in der DorschsaaSsiste aiittig verzeichneten Personen gelten
dann in der für den Wahlbezirk erforderlichen 3abl in der Reihen¬
folge öes Vorschlags als von dieser Grunve gewählt.

Die Wähler haben ssck über ibre Wahlberechtigung auszu¬
weisen. Für die versicherten Angestellten dient die Verstckerimgs-
karte als Ausweis , für die Arbeitgeber eine van der Gemeinde¬
behörde deS Betriebssttzes ausgestellte Bescheinigung. Die
Arbeitgeber werben aufgefordert, stch die Bescheinigung anS-
stellen zu lasten . . . , „ . , ,

Das Wahlrecht wird in Person und durch Abgabe emeS
Stimmzettels ausgeübt . Die Stimmzettel dürfen nickt unter¬
schrieben sein und keinen Protest oder Vorbehalt enthalten. Sic
stnd außerhalb de» Wablranms handschriftlich ober im Weg« der
Vervielfältigung her, »stellen. _ „ . ,,

Den Arbeitgebern ist es gestattet, an Stelle der persönlichen
Stimmabgabe ihren Stimmzettel dem Wahlleiter unter Beifügung
des AvSmeises über ibre Wahlberechtigungbrieflich einzmenbcn.
Die erforderlichen Umschläge erbalten die Arbeitgeber auf Ver¬
fangen von dem städtischen Versschernngsbüroausaehänbigt . Der
Brief muß spätestens am 3. November d. I .. mittags 12 Uhr
bei der Unterzeichneten Behörde einaegangen sein. Nachträglich
eft « stimmzettel  stnd ungültig.

Heber Wahlberechtigte bat eine Stimme. Arbeitgeber, die
mehr als fünfzig , aber nicht mehr als hundert vcrstckerte An¬
gestellte beschädigen, haben zwei Stimmen, " ür le weitere an-
gefangene hundert versickerte Angestellte erhöbt stck die Zahl um
eine Stimme . Kein Arbeitgeber bat mehr alS zwanzig Stimmen.

Hat ein Arbeitgeber mehrere Stimmen, io hat er ieden
Stimmzettel in einem besonderen Umschlag,n verschließen.

Enthält ein Umschlag mehrere Stimmzestel. so aekten ste alS
ein Stimmzettel , wenn ste gleichlautend stnd: andernfalls stnd

ste " E ^^ ^ shErechtiate darf fein Wahlrecht nnr hier auSüben.
wenn er km Wahlbezirk wohnt. .

(?s kann nnr kür unveränderte Vorschlagslisten gestrnnni
werden : a„ck die Reihenfolge der Vorgeichlasenen in der Vor¬
schlagsliste darf nISt geändert werden.

Nngüiti « ist die Wahl einer Person, die ,«r Zeit der Dabl
nicht wäsU'ar war . „ . -

Ungültig ist ferner die Wahl einer Verso». Aon der oberzn
deren Gunsten von Dritten die Wabl rechtswidrig s«8 197 b s
199 249. 339 des Neichsstrasgeietzbucks) ober durch Gewährung
oder Versnreckunq von Geschenken beeinflußt worden ist, es tc
denn, daß dadurch bas Wahlergebnis nickt verändert worden ist.

Wiesbaden , de» II . Se . iembn
von Hetmbura.
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